
Voraussetzungen um für den Studiengang Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Jugendarbeit (Bachelor of Arts, berufsbegleitend)  
zugelassen zu werden: 

 

 

Hochschulzugangsberechtigung + 

 

abgeschlossene Berufsausbildung als  
staatlich anerkannte Erzieherin / staatlich anerkannter Erzieher 

 

 
erworben durch: 

 
 oder 

 

Abitur / 
Fach-
abitur 

 
 
Oder: 

 

Das erfolgreiche 
Absolvieren 
einer 
Fachschule / 
Fachakademie 
oder einer 
bestandenen 
Meisterprüfung- 
oder einer der 
Meisterprüfung 
gleichgestellten 
beruflichen 
Fortbildungsprüf
ung. 

 
 

Oder: 

 

Eine ab-
geschlossene 
mindestens 
zweijährige 
Berufs-
ausbildung sowie 
mindestens 
dreijährige 
hauptberufliche 
Berufspraxis 
jeweils in einem 
fachlich 
verwandten 
Bereich oder eine 
erfolgreich 
abgeschlossene 
Meisterprüfung 
 
siehe 
Aufnahmevoraus-
setzungen 

 

 

Ein vergleichbarer Bildungsabschluss; 
Vergleichbare Qualifikationen können individuell angerechnet 

werden. 
 
 

Vorher erworbene Kompetenzen (aus ähnlichen 
Berufsausbildungen, aber auch aus weiterbildenden Angeboten, 

der Berufspraxis oder in Form von Leistungsnachweisen aus 
vorherigen Studiengängen) können grundsätzlich nur bei 

Gleichwertigkeit der Kompetenzen anerkannt werden. 
 

Im Zuge des Bewerbungsverfahrens müssen die Nachweise über 
die erworbenen Kompetenzen vorgelegt werden. Ob und in 

welchem Umfang eine Anerkennung möglich ist, entscheidet die 
Prüfungskommission der Fakultät Soziales und Gesundheit im 

Rahmen einer fachlichen Einzelfallbeurteilung. 
 

Hilfestellung zur Antragsstellung bietet Ihnen sowohl die 
„Ausfüllhilfe für den Nachweis vergleichbarer Ausbildungsinhalte“ 

als auch  
das „Modul 0: Anrechenbare Module“ im Modulhandbuch 

Studiengang Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Jugendarbeit 
(berufsbegleitend). 
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